4. JULI 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf die Einreichung des Antrags auf eine Anmeldebescheinigung


(Belgisches Staatsblatt vom 16. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


4. JULI 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf die Einreichung des Antrags auf eine Anmeldebescheinigung


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

Aufgrund des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, des Artikels 42 § 1 Absatz 1, ersetzt durch das Gesetz vom 8. Juli 2011, und 47;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 74.084/2/V des Staatsrates vom 23. August 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag der Ministerin des Asyls und der Migration und der Sozialen Eingliederung, beauftragt mit der Politik der Großstädte


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Vorliegender Erlass dient der Teilumsetzung der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG.


Art. 2 - [Abänderung des niederländischen Textes]


Art. 3 - Anlage 19 zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 20. Oktober 2024, wird durch Anlage 1 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 4 - Anlage 19quinquies zu demselben Erlass, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 12. Juni 1998, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 7. Mai 2008 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 21. September 2011, wird durch die Anlage 2 ersetzt, die vorliegendem Erlass beigefügt ist.


Art. 5 - Anlage 20 zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 20. Oktober 2024, wird durch die Anlage 3 ersetzt, die vorliegendem Erlass beigefügt ist.


Art. 6 - Die Artikel 3 bis 5 des vorliegenden Erlasses finden keine Anwendung auf Anträge, die vor Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses eingereicht werden.


Art. 7 - Vorliegender Erlass tritt am 1. September 2025 in Kraft.

Der Minister kann das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.


Art. 8 - Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 4. Juli 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Asyls und der Migration und der Sozialen Eingliederung, beauftragt mit der Politik der Großstädte

A. VAN BOSSUYT


Anlage 1


Anlage 19 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

KÖNIGREICH BELGIEN	ANLAGE 19
GEMEINDE:
AKZ.:

ANTRAG AUF ANMELDEBESCHEINIGUNG

[bookmark: _Ref210309725]eingereicht in Anwendung der Artikel 40, 40bis, 40ter, 42 und 47/2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 50, 51, 58, 69bis und 69ter[footnoteRef:1] des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern. [1:  Unzutreffendes bitte streichen.] 


Name:	
Vorname:	 
Staatsangehörigkeit:	
Geburtsdatum:	 
Geburtsort:	 
Laut eigenen Angaben wohnhaft in:	

Der/Die Betreffende ist bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um eine Anmeldebescheinigung zu beantragen als: [footnoteRef:2] [2:  Zutreffendes bitte ankreuzen.] 

	 Arbeitssuchende(r),
	 Lohnempfänger(in),
	 Selbständige(r),
	 Saisonarbeitnehmer(in) gemäß Artikel 51 § 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981,
	 Inhaber(in) genügender Existenzmittel,
	 Student(in),
	 Student(in) gemäß Artikel 51 § 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981,
[bookmark: _Ref210309414] Ehepartner(in) von	,[footnoteRef:3] [3:  Name, Vornamen, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit der Person angeben, die das Recht auf Familienzusammenführung eröffnet, sowie ihre Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen (sofern sie über eine solche Nummer verfügt).] 

 Lebenspartner(in) im Rahmen einer Partnerschaft, die einer Ehe gleichgesetzt ist, von	,3
 Lebenspartner(in) im Rahmen einer einem Gesetz entsprechend registrierten Partnerschaft von	,3
 Verwandte(r) in absteigender Linie von	,3
 Verwandte(r) in aufsteigender Linie von	,3
 Vater oder Mutter (eines/einer minderjährigen Belgiers/Belgierin) von 	,3
	
 Vater oder Mutter (eines/einer minderjährigen Bürgers/Bürgerin der Europäischen Union) von	3,
 anderes Familienmitglied - Partner(in) im Rahmen einer dauerhaften Beziehung von:	3,
 anderes Familienmitglied - zu Lasten des Haushalts oder dem Haushalt angehörend:
	3,
 anderes Familienmitglied (krank) von :	3

Seine/Ihre Bürgerschaft der Europäischen Union/Staatsangehörigkeit im Sinne von Artikel 69bis oder 69ter1 ist anhand folgender Dokumente nachgewiesen worden:	
	
Der/Die Betreffende hat alle erforderlichen Dokumente vorgelegt: 	
	
	
	
	
	

Vorliegender Antrag wurde in drei Ausfertigungen erstellt, wovon eine dem/der Betreffenden ausgehändigt worden ist.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung noch ein Dokument zur Anerkennung des Aufenthaltsrechts für mehr als drei Monate.

Ausgestellt in 	, am	

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel	Unterschrift des/der Betreffenden

Anlage 2


Anlage 19quinques zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

ANLAGE 19quinquies
Königreich Belgien
Gemeinde
Akz.
(Vorderseite)

BESCHLUSS ZUR NICHTBERÜCKSICHTIGUNG

[bookmark: _Ref210310234]In Ausführung von Artikel 50 § 1 Absatz 3 / von Artikel 52 § 1 Absatz 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird der Antrag, der von Herrn/Frau/der Person, die erklärt, wie folgt zu heißen[footnoteRef:4]	 [4:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

geboren am	, in 	
Staatsangehörigkeit (die erklärt, ...................... Staatsangehörigkeit zu sein)1 am 
	 eingereicht worden ist, nicht berücksichtigt.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

 Die Bürgerschaft der Europäischen Union wird nicht gemäß Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und Artikel 46 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 nachgewiesen.
 Das Verwandtschafts- oder Verschwägerungsverhältnis oder die Partnerschaft mit dem/der Bürger(in) der Europäischen Union wird nicht gemäß Artikel 44 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 nachgewiesen.
 Bei der Einreichung des Antrags auf Anmeldebescheinigung hat der/die Betreffende nicht alle gemäß Artikel 50 § 1 Absatz 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 erforderlichen Dokumente vorgelegt und ist vom Bürgermeister oder seinem Beauftragten/von der Gemeinde davon in Kenntnis gesetzt worden. Folgende erforderlichen Dokumente fehlen:
		
		
		
		
		
		


	Ausgestellt in 	, am		

	Unterschrift des Bürgermeisters oder seines Beauftragten
STEMPEL


(Rückseite)

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre 	, am	 
hat der/die Unterzeichnete	[footnoteRef:5] [5:  Name und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

wohnhaft in	
[bookmark: _Ref210310476]Herrn/Frau/der Person, die erklärt, wie folgt zu heißen[footnoteRef:6]: 	 [6:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

geboren in 	, am 	
und	 Staatsangehörigkeit (die erklärt,	 Staatsangehörigkeit zu sein)2, den Beschluss zur Nichtberücksichtigung vom	. (Datum) notifiziert.

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, Rue Gaucheret / Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift des Bürgermeisters oder
	seines Beauftragten



Anlage 3

Anlage 20 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	ANLAGE 20

KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:

VORDERSEITE
[bookmark: _Ref210310764]BESCHLUSS ZUR VERWEIGERUNG EINES AUFENTHALTS VON MEHR ALS DREI MONATEN MIT ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN[footnoteRef:7] [7:  Unzutreffendes bitte streichen.] 


In Ausführung von Artikel 51 § 2 Absatz 2 / 52 § 3 / 52 § 4 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 58, 69bis oder 69ter1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise in Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird die Anmeldebescheinigung oder die Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers1, beantragt am 	 (Tag/ Monat/ Jahr) von:

Name: 	
Vorname(n): 	
Staatsangehörigkeit: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Erkennungsnummer des Nationalregisters:[footnoteRef:8]	 [8:  Nur ausfüllen, wenn der Ausländer/die Ausländerin über eine solche Erkennungsnummer verfügt] 

Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in: 	

mit der folgenden Begründung verweigert:[footnoteRef:9] [9:  Zutreffendes bitte ankreuzen.] 


	Der/Die Betreffende erfüllt nicht die erforderlichen Bedingungen, um als Unionsbürger(in) das Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Anspruch zu nehmen:
		
		
		
 	Der/Die Betreffende hat binnen der festgelegten Frist nicht nachgewiesen, dass er/sie die Bedingungen erfüllt, um als Familienangehörige(r) eines Unionsbürgers/einer Unionsbürgerin oder als anderes Familienmitglied eines Unionsbürgers/einer Unionsbürgerin das Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Anspruch zu nehmen.
· Aus der Überprüfung des Wohnortes geht hervor, dass der/die Betreffende nicht auf
dem Gebiet der Gemeinde wohnt, in der er/sie seinen/ihren Antrag eingereicht hat.
· Der/Die Betreffende erfüllt nicht die erforderlichen Bedingungen, um als Familienangehörige(r) eines Unionsbürgers/einer Unionsbürgerin oder als anderes Familienmitglied eines Unionsbürgers/einer Unionsbürgerin das Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Anspruch zu nehmen:
		
		
· Das Aufenthaltsrecht wird aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit verweigert: Persönliche Verhaltensweise des/der Betreffenden, aufgrund dessen sein/ihr Aufenthalt aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit unerwünscht ist:
		
		
· Das Aufenthaltsrecht wird aus Gründen der Volksgesundheit verweigert:
		
		

Der/Die Betreffende wird angewiesen, das Staatsgebiet des Königreichs binnen	Tagen zu verlassen.1
VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

	Ausgestellt in 	, am		



Stempel	Der Bürgermeister oder sein
	Beauftragter1

	Der Minister	[footnoteRef:10] oder sein [10:  Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen zuständig ist, angeben.] 

	 Beauftragter

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre	, am 	,
hat der/die Unterzeichnete	 [footnoteRef:11] [11:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

Herrn/Frau	,
geboren in 	, am	, 
[bookmark: _Ref210314060]auf Antrag	des Ministers	 [footnoteRef:12] [12:  Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 

	des Beauftragten des Ministers	,


den Beschluss vom 	notifiziert, mit dem die Anmeldebescheinigung oder die Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder der Personalausweis für Ausländer2 verweigert wird und er/sie angewiesen wird, das Staatsgebiet zu verlassen.2

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden. Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich



Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:
[image: ] [ Streichen, wenn keine Anweisung, das Staatsgebiet zu verlassen, ausgestellt wurde]

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.
Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen wird die Klage beim Rat per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, Rue Gaucheret / Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Gemäß Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage ausgesetzt. Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Nichtigkeitsklage jedoch nicht ausgesetzt, wenn sie von einem in Artikel 47/1 des Gesetzes erwähnten anderen Familienmitglied eines Unionsbürgers eingereicht wird.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist,

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin, 		Unterschrift der Behörde
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